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Unternehmen und Mitarbeiter, die 
ihren Wert erhalten und steigern 
möchten, investieren in Wissen und 
Bildung. Denn die Anforderungen des 
Wettbewerbs setzen einen ständigen 
Zuwachs an Kompetenz voraus. Die 
„Erstausbildung“ ist längst nicht mehr 
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die Messlatte für berufliche Weiter-
entwicklungen. Neue Tätigkeiten und 
neue Anforderungen setzen Qualifi-
kationen voraus, die mit den traditio-
nellen Berufsbildern nicht abgedeckt 
werden können. Die Unternehmen 
benötigen zunehmend Fachpersonal, 

das darüber hinausgehende Kennt-
nisse und Fähigkeiten nachweisen 
kann. Qualifizierte Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen werden in 
naher Zukunft für die Betriebe des 
Schornsteinfegerhandwerks immer 
bedeutsamer. Sehr viele Bildungs-

voraussetzung für den teilnehmerkreis:
Bezirksschornsteinfegermeister/Schornsteinfegermeister
– ist Innungsmitglied
– nimmt am Qualitätssicherungssystem des Schornsteinfegerhandwerks teil
– ist Gebäudeenergieberater (HWK)

Schornsteinfegermeister
– ist Mitarbeiter eines Innungsbetriebes, welcher am Qualitätssicherungssystem des Schornsteinfegerhandwerks teilnimmt
– ist Gebäudeenergieberater (HWK)

teilnehmer:
– Die Bereitschaft zur Teilnahme erfolgt durch Zusendung einer Kopie des Energieberaterzeugnisses und der Ein-

verständniserklärung an die Innung.
– Die Anerkennung der Vertragskonditionen (Vertragstext liegt den Innungen vor) erfolgt durch die  

Einverständniserklärung.

innung:
– Prüft und dokumentiert die Mitgliedschaft in der Innung und die Teilnahme am Qualitätssicherungssystem.
– Archiviert die Bereitschaftserklärungen der teilnehmenden Gebäudeenergieberater.
– Die Teilnehmerübersicht wird nach den aktuellen Vorgaben des ZIV  

zusammengestellt und diesem mit den dazugehörigen Zeugniskopien zugestellt.

ziv:
– Der Bundesverband erstellt eine Gesamtübersicht und gibt diese Daten der Teilnehmer mit dazugehörigen Kopien 

an die LGA weiter.

LGA  (training & consulting gmbh tüv rheinland group):
– Prüft die eingereichten Dokumente und erstellt die Zertifikate.
– Erstellt die Rechnung entsprechend den Angaben der Innung/Teilnehmer.
– Verwaltet und listet die zertifizierten Gebäudeenergieberater und veröffentlicht diese Übersicht im Internet.
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ablauf der personenzertifizierung
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maßnahmen enden mit einer 
Kammerprüfung oder unterliegen 
anderen anerkannten Kompetenz-
nachweisen. Anerkannte und zer-
tifizierte Gebäudeenergieberater 
können sich noch deutlicher von 
der Konkurrenz abheben. 

Ziel der Qualitätssicherung ist es, 
eine dauerhafte fachliche Kompe-
tenz für die Tätigkeit als Gebäude-
energieberater zu etablieren. Er-
reicht wird dies durch zusätzliche 
Eingangsvoraussetzungen, die für 
das Erlangen der Qualifikation 
notwendig sind und eine bestän-
dige Überwachung, welche die 
handelnden Personen zwingt, sich 
sys tematisch weiterzubilden und 
damit die Kompetenz aufrechtzu-
erhalten. 

Neben der Personenzertifizierung 
besteht durch die Deutsche Ener-
gie Agentur die Möglichkeit, sich 
an einem System zu beteiligen, an 
welcher das Ergebnis, der Energie-
ausweis selbst, geprüft wird. Zu-
sätzliche technische, vertragliche 
und personelle Reglungen sichern 
einen hohen Stellenwert des Ener-
gieausweises. 

Der Bundesverband des Schorn-
steinfegerhandwerks verfolgt das 
Ziel, beide qualitätssichernden 
Maßnahmen zu verknüpfen und 
gemeinsam mit den Innungen, Bil-
dungsstätten und Landesverbän-
den den teilnehmenden Kollegen 
ein Alleinstellungsmerkmal auf 
dem umkämpften Markt der Ge-
bäudeenergieberater zu sichern. 


